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Neues helvetisches Tagblatt.
tFortsetzlNlg des, schweizerischen Republikaners 1

Herausgegeben von E scher und Usterl, Mitgl. der gesetzg. Räthe.

Band I. R. exi.1^.

At? die Abonnenten des neuen Helvetischen Ta-
geblattes.

Mit N. 144 geht das erste Quartal und
der erste Band des neuen hclv. Tagblatts zu Ende.
Dasselbe wird wie bisdahin von den Repräsentanten
E scher und Usteri unter dem gleichen Titel fort-
gesezt, und die Abonnenten sind ersucht ihre Abon-
nements für den aten Band, der wieder aus 144
Numern besteht (von denen täglich 2 erscheinen)
mit zehen Schweizerfranken, bei der Zeitungsexpe-
dition in Bern und auswärts bei den Postämtern
zu erneuern.

Gesezgebung.
Grosser Rath, 2g. Sept.

(Fortsetzung.)
Secret an: Mervorderst ist diese Bothschaft

sb verworren und unbestimmt, daß man nicht ei-
gentlich weiß, was sie sagen will ; überdem ist sie

it. Tage irgendwo stecken geblieben, ungeachtet sie

m so dringendem Tone spricht ; ich fodere Vers
Weisung an eine Commission.

Kühn. Zu den gefallenen'' Bemerkungen
kommt noch diese hinzu, daß diese Bothschaft oft
fenbare Unwahrheiten enthalt, indem immer sowohl
der Kriegs- als der Finanzmmister die Rechnungen
alle 8 Tage über alle Summen von mir als Re-
gierungscommissar unterschrieben erhielten; ich
stimme auch für V-rweisung an eine Commission,
der ich über die einen und andern Gegenstände Aus-
kunft mittheilen werde.

N ü c e folgt, und bemerkt, daß immer hundert
tausend Schwierigkeiten vorhanden find, wenn von
Rechnunggeben die Rede ist,, und dagegen immer
große Eile da ist, wann mau Geld will. Von den
mttgethellten Rechnungen will er nichts wissen,
well ,:e unvollständig waren. Merfoderst ist zu be-
merken, daß noch keine Rechnungen irgend einer
Art von der Geftzgebung angenommen worden,
jonst fte der Consiicuuon gemäß bekannt ge?

Bern, 27. Sept. 179Y. (6. Vèndemiaire Vlll.)

macht worden. Uebrigens stimmt er Secretans
Hiâ'ag bei.

Zimmer mann folgt, und will, daß die Com?
mission über diese Engen Angaben und über die
Veftpätung der Bothschaft, sowohl als auch über
den gefoderten Credit selbst Bericht erstatte, und
daß Kühn der Commission beigeordnet werde.

Herzog v. Ess. stimmt allen diesen Bemerkung
gen und Anträgen bei bestätigt Kuhns Anzeige,
und bedaurt, daß dem Anschein nach nicht mehr
Ordnung in der Comptabiiität des Kriegsminister
riums ist.

Schlumpf folgt.
Kuh» erklärt, daß er nicht in diese Commission

sich ordnen lassen will, weil zum Theil die Vor?
würfe von Vernachläßigung ihn selbst angehen
können, und er sich nicht aufs Neue wie dieses
im Senat geschah, Vorwurf machen lassen will
daß er die Untersuchung in seiner eignen Sache
besorge.

Der Gegenstand wird an eine Commission gee
wiesen, in die geordnet werden: Secretan,
Herzog v. Eff., Gisi, Kilchmann und
Daller.'

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:
Das Vollziîhungs-Direktorium der helvetische!»

einen und unthellbaren Republik,, an die.
geftzgeßenden Nälhe.

Bürger Gesezgeberl'
Die Veränderung, betreffe der Organisation

von der Legion, deren Truppen in bestimmte Ba-
taillons eingetheilt werden sollen., sezke den Kriegs-
minister in den Fall, von dem Voll-ichungsdirefto-

i rimn eine Erklärung über den Rang vnd die Ge-
halte zu begehren-, die der Chef jenes Corps küuft
tig zu gemessen haben wird.

Nach dem Dekrete/welches den Adjutanten
und Quartiermeisiern den. Rang und das Gehalt
des Càpitàs vorbehält, scheint es natürlich zu
seyn daß auch der Leqisns-Lhef als solcher ftwen
Rang und Gehalt beibehalte. Unterdessen, Bürger
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Geldgeber, da das Direktorium in dieser Hinsicht
nichts übw sich nehmen will, glaubte es, Ihnen
diese Frage vorlegen z» müssen, mit der Einla-
bung, über dieselbe zu entscheiden.

Republikanischer Gruß:
Der Präsident des Voll;. Direkt.

Savary.
Im Namen des Direkt, der Gen. Sckr.

-Mousson.
Nüce siimmt den Vorschlag der Betschaft bei,

weil es nur nicht in die Frage kommen kann, ob
ein Officier, der in einem Feldzug tapfer uud gut
gedient hat, nach demselben zurükgesezt werden
könne.

Herzog v. Eff. sieht die Sache nicht für so

ausgemacht an; die Legion ist reformât worden,
und also auch ihre Offiziere. Man weift die Sache
an die Militàrcommission.

Zimmermann folgt, weil die Sache näherer
Untersuchung bedarf, und nicht leicht solche vor--

zügliche Ngngs ertheilt werden sollen.
Huber hätte gewünscht, daß einGesez bestimmte,

daß die Legionsoffiziers, die gut gedient haben, in
ihren Stellen beibehalten werden sollen, sonst ist er
so ziemlich mit Zimmermann einig.
- Nuce. Herzlich gern stimme ich fur Verwei--
sung an eine Commission, aber wenn wir gute und
eifrige Offiziers haben wollen, so müssen wir an
kein Zurükfttzen derselben denken^, nachdem sie gut
gedient haben.

Serre tan ist ganz Nuces Meinung, und sieht

gar nicht warum es nöthig ist, wegen der Erhalt
tung der Stelle für einen braven und verdienten
Offizier eine Commission niederzusetzen.

Kühn. Debou hat als wackrer Offizier in die--

sem Feldzug als Bataillenschef gedient, und ist
erst nach dem Feldzug zum Chef der Legion ernannt
worden. Er hat also im Feld unter dem wackern
Clavel gedient, der mm blos Bataillonschef ist;
die Sache muß also näher untersucht werden.

Koch stimmt auch für Verweisung an eine Com--
mission; denn es ist hierüber zu bemerken, daß ein
Off zier so lange blos seine Stelle beibehalten kann
als sein Corps besteht.

Herz o g beharret neuerdings auf seinen Antrag,
welcher angenommen wird.

Huber, im Namen einer Commission, legt
folgendes Gutachten vor, welches mit Dringlichkeit
erktarung angenommen wird.

Bürger Repräsentanten!
Eure Commission über die Bittschrift der Bim

gerin Bres-n von Basel, welche mit Bewilligung

ihrer Mutter, als ihrer Erbin ad imszisto, ein M
genftitiges Testament mit ihrem Ehemanne zu er--

richten begehrt, hat die nöthigen Erkundigungen
eingezogen und gefunden, daß die ehemalige Obng--
keit des ehemaligen Standes Bafel' dergleichen
Ausnahmen bewilligt hatte, wenn die Erben ->b

inteztâ freiwillig und aus guten Gründen auf
ihr Recht in bchörigcr Form Verzicht thaten. Dies
fts ist hier der Fall, die Tochter wünscht gerade
zum Vortheil ihrer Mutter zu testiren, und durch
dieses Testament im Fall ihres Absterbens ihren
Ehemann zu verbinden, sich derselben anzunehmen,
wie die in aller rechtsgültige» Form beigelegte»
Akten beweisen.

Eure Commission schlägt Euch also vor, diese

Bittschrift zu bewilligen, und dieftn Beschluß in

gewöhnlicher Form dem Senat zur Genehmigung
zu übersenden.

Maulaz erhält für einen Monat Urlaub.
Arb, im Namen einer Commission, legt ein

Gutachten vor über die Anordnung der Canjlci
des großen Raths, weiches für 6 Tage auf den

Canzleitifch gelegt wird.
Das Direktorium übersendet in einer Botschaft

die verschiedenen Rechtftrtigungsschreiben der Coms

missairs und Minister über den Verlust verschiede

ner Magazine,, welche in die Hände der Femve

gefallen sind. Diese Schreiben sollen in beiden

Sprachen überftzt werden, ehe sie in Berathung
und Untersuchung genommen werden.

Das Direktorium übersendet folgende Bvchschaft:

Das Vollziehungs - Direktorium der einen «ud

»unheilbaren helvetifthen Republik an o>e

gesetzgebenden Räthe.

Bürger Repräsentanten!
Die Einkünfte der Professoren, der Lehrer a»

einigen Gymnasien und der Erziehuugshauftc Mg
Geistlicher, flössen entweder schon vormals unm'» '
bar aus den Kassen der Stande, oder aus -luc

des Staats, als Zehndcn, Grundzmsm m I- ^
Sie litten daher beträchtlich dur») Aushebung

selben, so daß die Staatskasse ihren Bedurft»
zu Hülfe kommen und Zahlungen übernehmen m-

deren gewissenhafte Ausrichtung, ^lbst d e

same Art sie zu veàn, )àr Rcg.-u-gzr
Pflicht macht. Bereits haben mehrere dieser ^
hungsanstalten um die nöthigen ü'vnds g.

womit sie den gerechten Fodermrgen der vM ^
deren Salarium seit mchrern weonatcn vers

sind, Genüge leisten können.
Da Sie, BB. Gcftzgeber, zu d-eftm

noch keine Gelder in unsere Hände. ^Ministers
so ersuchen wir Sie, uns zu Handen des M
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der Künste und Wissenschaften einstweilen Zc>,osc>

Franken anzuweisen, um damit den dringendsten
Bedürfnissen der Professoren, Lehrer an Gymnasien
»ad A'.um-mte zu steuern, diese unentbehrlichen In-
siirute vor dem Verfalls zu retten und manchen
woslverdienteu Mann für seine eben so mühsamen-

à nützuchen Geschäfte, dem Besorgnisse bei allem
Fleiße darben zu müssen, entreissea zu können.

Repnblikanlscher Gruß!
Der Präsident des Vollz. Direktoriums,

S a v a r y.

Im Namen des Direktoriums der Gen. Sà
Mousson.

Kilchm a n n will, daß untersucht werde, war-
nm die rnkstándigen Grundzinse und Zehnden noch
nicht eingezogen wurden; man weise also das
Ganze an eine Commission. — Dieser Antrag wird
angenommen, und in die Commission geordnet
Kilchmann, Pellegrini, Legler, Fierz und
G a p a n i.

Die Versammlung bildet sich in geheime Sitzung.

Senat, ra. September.
Präsident: Heglin.

Folgender Brief wird verlesen:
B. Prâsid. BB. Senatoren! Die bei meiner

Nachhauskunft vorgefundene dringliche, häusliche
«nd Berufsgeschäfte, so wie auch die bei meinem
nächstens zurüklegenden 51. Jahre verspührenbe
Schwächung meiner Gesundheit, gestatten mir keine
längere Entfernung von Hause, und nöthigen mich
;u der Erklärung, daß ich meine seit anderthalb
Jahren getragene Stelle niederlege, mithin auf den
morndrigen, als dem zum konstitutionellen Aus-
tritt der Glieder des Senats bestimmten Tag, mich
als austretendes Mitglied ansehe; ich hoffe, durch
die Mittheilung meiner gegenwärtigen Erklärung an
das Vollzichungsdirektorium könne die Wiecerbe-
setzung der durch meinen Austritt erledigten Stelle
nach der Ordnung verfügt werden. Bei dem riefen
Schmerz den ich fühle, durch die Unmöglichkeit dem
Warerlande länger an meinen! bisherigen Posten zu
dienen, tröstet mich die volle Ueberzeugung, daß
mein Platz von der geseznzàssîgcn Behörde mein/s
Kanf^rts durch einen andern Bürger ersezk werden
könne, der zu dieser Bekleidung mehrere Fähigfti-
ten besitzen, und weniger Hindernissen ausgelezr

-seyn wird. BB. Senatoren!" Als ich vor 18 Mo-
naten gegen meinen damals äussernden Wunsch in'
dw helvetische Gesczgedung gewählt, und nur durch
starkes Zudrmgen zu der Annahme chescr Scelle be-

l

wogen wurde, so beruhte meine Hoffnung auf der
jedem Bürger auf solchen Fall hin in einer gewissen
Zeit eonstitutionsmäßig zugesicherten Ziehung des
'Looses' zum Austritt. Sie beruhte ferner auf dem
5. Art. der Constitution, welcher dem Bürger die
natürliche unbeschränkte Freiheit verheißt. Noch
anzetzo beruht sie auf diesem lezten Gegenstande,
und auf der Billigkeit, womit der 14. Constitu-
tionsarrikel, in Rüksicht der Pflichten des Bürgers
'gegen Vaterland und Familie bei mehrern Anlasse»
von den Gcsezgcbern beherzigt worden.

Mein warmer Dank, BB. Senatoren, bleibt
Ihnen gewidmet, für das oft genossene, unver«
diente und freundschaftliche Zutrauen. Meine
Wünsche für das Heil und die' Wohlfart der einen
und mttheilbaren helvetischen Republik werden stäts
eben so feurig, als mein Bestreben, dem Vaterland
in dem Stande des Privatbürgers nach bestem
Vermögen ferner zu dienen, eifrig seyn.

Republik. Gruß und Hochschätzung!

Johannes Zäslin.
Kubli will dem B. Zäslin die Abschrift des

Gesetzes mittheilen, das die Entlassungen unmögs
lich macht.

Lüthi v.' Sol. Das Gesez wird den Wahl«
Versammlungen mitgetheilt, und dem B. Zäslin
auf tziese Art hinlänglich bekannt werden.

Meyer v. Aarau erklärt, daß er sich in glei-
chem Falle wie Zaelin befindet, und sehr seine Di-
Mission zu erhalten wünschte; er würde dann gerne
seinen rükstandigen Gehalt zurüklassen.

Man geht, auf das Gesez begründet, über Zäs«
lins Brief zur Tagesordnung.

Berthol let verlangt nun wiederholt, aus
Achtung für den B. Zäslin, daß ihm durch die
Kanzlei eine Abschrift des Gesetzes gegen die Ent-
lassungen mitgetheilt werde. — Dieser Antrag wird
angenommen.

Der Senat schließt seine Sitzung, und beschäft
tigt sich mit der Discussion über einen Beschluß des
grossen Rathes, dessen Fortsetzung auf morgen ver-
taget wird.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird der
Beschluß verlesen und angenommen/welcher verord-
net, alle durch das Loos von denjenigen Stellen
ausgeschlossenen Beamten, welche durch die Wahl-
Versammlungen besezt werden sollen ^ können bis
auf den Zeitpunkt, wo die Constitution ihre Wieder-
erwählbarke t bestimmt aufhebt, sogleich wieder zu
dem gleichen Amte befördert werden.

Devevey erhält Urlaub für 6 Wochen.
Kubli w.ll nun bis die Glieder des Senats

wieder zahlreicher versammelt sind, keine weitere Ur«
laube gestatten. >
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Devevey glaubt, «s seyen Mitglieder abwe-
send, die keinen Urlaub haben, oder deren Urlaub
zu Ende ist; diese sollten erst zurükgerufm werden.
-- Dieser Antrag wird angenommen.

Nachricht.
Die helvetische Regierung hat (wer dürfte etwas

anders voraussetzen, aus vollwichtigen Gründen,)
ihre befördernde Hand von den helvetischen Tage-
blättern zurückgezogen; sie überlaßt es dem patrio-
tischen Wetteifer der Verleger, ihre Mitbürger über
alles zu unterrichten, was ihnen zu erfahren nüzlich
und wichtig seyn kann. Dle verschiedenen Beam-
teten der Republik werden also ins künftige das
neue helvetische Tageblatt nicht mehr wie gewöhn-
lieh von der Regierung erhalten, ungeachtet es fort-
gesetzt wird.

Es wird daneben aber ein neues Tagblatt er-
scheinen mit der Aufschrift: Helve t i s ch e

Chronik.
Der Zweck dieses Blattes wird seyn, dem helve-

tischen Bürger so geschwind als möglich von allem
Nachricht zu geben, was ihm als Mensch und
Schweizer angelegen seyn kaun.

So wird es enthalten die Verhandlungen der
beiden Rathe, aber nicht mit der Weirläuftigkeit
ausgeführt, daß man den ganzen Gehalt der ein-
zelnen Repräsentanten daraus zu beurtheilen ver-
sucht werden könnte, sondern mit der bestimmten
Zusammenfassung, daß der Gang und der Geist der
Gesezgebung selbst darnach beurtheilt werden kann.
Nur das Vorzügliche der Berathschlagungen, snur
die angenommenen Beschlüsse, die Dekrete über
einzelne Gegenstände werden mitgetheilt werden.
So auch die Beschlüsse der Regierung, welche al-
len Bürgern wichtig sind, oder in einzelnen Fällen
wichtig werden können. Die besonders wichtigen
Fälle in den Gerichtshöfen werden ebenfalls ihren
Plaz darin finden. Der Gang der Nationaibiidung,
Her Natisnalmdustrie und des Nationalcharakters,
so wie der Gang der Polizei und der Verwaltern-
gen in der Republik, soll aus dieser Zeitschrift be-
merkt werden können. Alle Begebenheiten im In-
nern des Vaterlandes, besonders diejenigen, welche
für seine Unabhängigkeit, seine Wohifarch und dem
Charakter des Volkes wichtig seyn können, werden
darin mitgetheilt werden.

Auch alle auswärtigen Neuigkeiten, welche auf
die Menschheit überhaupt, und unser Vaterland
insbesondere, Einfluß haben können, oder vorzüglich ^

merlwurdig sind, worden zwekmäßig darin aufge- z
nommen werden.

Humanität befördern, wahre Aufklärung ver-
breiten, und dem Burger jedes Berufes, der Theil >

E n d e d e s e r

am allgemeinen Wohl nimmt, das Wesentlichste z«r
Kenntniß bringen, das ist die Absicht des Blattes.

Aufsätze, die sich nicht durch besonders Vortreff-
iichkeit oder Wichtigkeit auszeichnen, werden nicht
leicht Plaz darin erhalten; Fehden gar nicht.. Wenn
eim redlicher Bürger, der-durch hämische Verläun»
düngen an seiner Ehre gekränkt ist, sich in kurzen
bestimmten, auf Thatsachen gegründeten Erklärungen
rechtfertigen will, der kann sich an die Verfasser
wenden, und auf ihre Bereitwilligkeit zählen.

Mit Einem Wort, Vollständigkeit im Wichtigen
und Gemeinnützigen, Richtigkeit und Partheilosig-
kest, ist das Ziel, welches die Herausgeber der hei-
VÄischen Chronik zu erreichen sich bestreben werden.

Es wird täglich vom isten Oktober dieses Jahres
angerechnet, ein halber Bogen m Oktav erscheinen.

Für 144 Blatter oder sechs Monate psstftei ge-
liefert, werden die Nehmer acht Echweizerfranken be-

zahlen. Alle Postbureausund Postämter werden die Be-
stellung darauf annehmen. Bern, am 26. Sept.^gy.

Die Verfasser,
Lüthi v. Sol., Wernhard Huber

und H 0 fman n..

Alle Postämter in Helvetica sind eingeladen,
Abonnements auf diese Zeitung um den Preis von

8» Batzen anzunehmen, und sich dafür direkte an

die hiesige Zeittmgsexpedition zu wenden. Zu glsi-
cher Zeit wird das Publikum benachrichtigt, daß

alle Briefe oder Gelder, so an die hiesige Je tungs-
expedition gerichtet sind, frankirt seyn müßen, sonsten

sie nicht angenommen würden. Bern, 24. Sept. 1799»

Namens der Postabministr., F. Spengler.

Man sucht in das endesunterzogene Bureau

einen tauglichen Copisten, der sowohl in der dem,

scheu als französischen Sprache eine sauoere ortyo,

graphische Handschrift führet, und allenfalls auch

zu andern ZSekretariatsgcschäften gebraucht weroe»

konnte.
Fleiß, und eine unbescholtene Auffuhrung sim»

Haüpteigenschaften, welche von einem "

jelte gefordert werden; wer hierüoer die efto.oe

lichen Zeugnisse aufweiscn kann, und sonst dlê vc

langten Fähigkeiten zu besitzen Slaubt, mag

innert 4 Wochen von Dato an bei unterschritt,
m

Bureau melden, wo alsdann die naycrn^ttcc >.ge,

untèr denen die Annahme grschch/n.nmg, m »,

fahren sind. In Folge des Befàssev des^V^
ziehungs-Direktormms vom töten ükooember i,y8

wird diese Ankündigung hiermit vsscmuch dekann

gemacht. Basel, den 22. Sept. 5799-
Bureau des Reg-crungsstatlhäS

des Kaukous Basel.

st en Bands.
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